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Index

L22002 Landesbedienstete Kärnten

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §58;

AVG §60;

ObjektivierungsG Krnt 1992 §1;

ObjektivierungsG Krnt 1992 §14 ;

ObjektivierungsG Krnt 1992 §15 Abs4 idF 2000/050;

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 60 heute

2. AVG § 60 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die vom Krnt ObjektivierungsG 1992 geforderten einheitlichen objektiven Kriterien sollen eine Vergleichbarkeit der

Bewerber sicherstellen. Es ist daher im Sinne der §§ 14 < Krnt ObjektivierungsG 1992 im Rahmen der Feststellungen

darzustellen, in welchem Umfang die Bewerber die Kriterien des in der Ausschreibung festgelegten

Anforderungspro>les aufgrund der Bewerbungsunterlagen und des Hearings erfüllen sowie bei Verfassen der

schriftlichen Arbeit im Sinne des § 15 Abs. 4 Krnt ObjektivierungsG 1992 den Beurteilungskriterien entsprochen haben.

Es ist nachvollziehbar darzulegen, auf Grund welcher Umstände die Behörde zu ihrem Ergebnis gelangt, in welchem

Umfang welcher Bewerber die Kriterien des in der Ausschreibung angeführten Anforderungspro>les und die

Beurteilungskriterien der schriftlichen Arbeit erfüllt. In diesem Sinn erscheint es geboten, die Kriterien des

Anforderungspro>les und die Beurteilungskriterien der schriftlichen Arbeit bei allen Bewerbern in gleicher Weise und

zweckmäßig, sie in der gleichen Reihenfolge zu prüfen.Die vom Krnt ObjektivierungsG 1992 geforderten einheitlichen

objektiven Kriterien sollen eine Vergleichbarkeit der Bewerber sicherstellen. Es ist daher im Sinne der Paragraphen 14,

< Krnt ObjektivierungsG 1992 im Rahmen der Feststellungen darzustellen, in welchem Umfang die Bewerber die

Kriterien des in der Ausschreibung festgelegten Anforderungspro>les aufgrund der Bewerbungsunterlagen und des

Hearings erfüllen sowie bei Verfassen der schriftlichen Arbeit im Sinne des Paragraph 15, Absatz 4, Krnt

ObjektivierungsG 1992 den Beurteilungskriterien entsprochen haben. Es ist nachvollziehbar darzulegen, auf Grund

welcher Umstände die Behörde zu ihrem Ergebnis gelangt, in welchem Umfang welcher Bewerber die Kriterien des in

der Ausschreibung angeführten Anforderungspro>les und die Beurteilungskriterien der schriftlichen Arbeit erfüllt. In

diesem Sinn erscheint es geboten, die Kriterien des Anforderungspro>les und die Beurteilungskriterien der

schriftlichen Arbeit bei allen Bewerbern in gleicher Weise und zweckmäßig, sie in der gleichen Reihenfolge zu prüfen.
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